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preise: alle preise in euro zzgl. 19 % ges. mwst. 
ae-provision: agenturen wird eine ae-provision von 15 % gewährt.

rücktrittsrecht: schriftlich, zwei wochen vor anzeigenschluss 
zahlungsbedingungen: sofort nach rechnungserhalt ohne abzug

satzspiegel (5-sp)  
278 x 432 mm mm-preis (€) spaltenbeite (mm) spaltenbreiten (mm)

bis 149 mm 2,20 52 1-sp: 52
2-sp: 108/3-sp:165
4-sp: 220/5-sp:278ab 150 mm 1,07 52

vorzugsgrößen größe (mm) mm-zahl vorzugspreis (€)
keine abzüge/mengenstaffel mgl.

1/1 seite 278 x 410 2.050 1.850,–

1/2 seite quer 278 x 195 975 1.350,–

1/3 seite quer 278 x 128 640 850,–

1/4 seite hoch 165 x 178 534 650,–

1/6 seite hoch 108 x 178 356 450,–

1/8 seite quer 165 x 115 345 320,–

1/8 seite hoch 108 x 155 310 320,–

1/12 seite quer 108 x 75 150 160,–

fußstreifen (5-sp) 278 x 62 310 450,–

rabatte

malstaffel (pro jahr) mengenstaffel (je ausgabe)

3-mal  5% ab 500 mm 3%

5-mal 10% ab 1.000 mm 5%

7-mal 15% ab 2.000 mm 10%

9-mal 20% ab 4.000 mm 15%

mehrfachbelegungsrabatt: 10% (je medium)
Uni Potsdam („portal“); HU („HUmboldt“); Uni Potsdam („portal alumni“); FU („wir“)

zusatzfarbe (keine mindest-mm)

1 zusatzfarbe (2c) 25% farbzuschlag

2 oder 3 zusatzfarben (3c/4c) 50% farbzuschlag

beilagen

bis 20 g (format max. din A4) pro 1.000 expl. € 105,–

je weitere 5 g mehrgewicht pro 1.000 expl. € 5,50

anzeigenpreisliste
nr. 54

gültig ab 1. januar 2012

mediadaten. tuintern.

herausgeber
presse- und informationsreferat der 
technischen universität berlin

redaktion
technische universität berlin
stefanie terp (chefredaktion)
straße des 17. juni 135
10623 berlin

anzeigenmarketing
verlagsservice lezinsky
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e-mail: olaf.lezinsky@t-online.de
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erscheinungsort
berlin

erscheinungsweise
9 x jährlich (nicht in den semesterferien)

auflage
16.000 expl.

format & druck
313 x 450 mm (satzspiegel: 278 x 410 
mm); rollenoffset (zeitungsdruck)
inhalt und umschlag: 4/4-farbig euroskala

distribution
kostenlos: an die studierenden auf dem 
campus und in den fachbereichen; per 
hauspost an mitarbeiter, dozenten und
professoren, partner aus der wissen-
schaft, wirtschaft und politik, sowie an 
absolventen der tu berlin

druckunterlagen
produktion computer-to-plate, daher 
sind keine offset-filme oder aufsichts-
vorlagen ohne mehrkosten möglich. 
anzeigendaten sind digital zu übertragen. 
formate: eps, tif, pdf, jpeg, freehand (bis 
mx), adobe illustrator (bis cs5), indesign 
(bis cs5)

datenübertragung
per e-mail: media@unicommunication.de
per post: als cd-rom oder dvd
upload auf anfrage

anzeigengestaltung gern auf anfrage.

anschnitt

nicht möglich



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen 
in Zeitungen und Zeitschriften

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
eines Werbungtreibenden oder sonstige Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Ver-
tragsabschluß abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Er-
scheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der 
in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten Zeit 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigen-
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die die Anzeigenverwaltung nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Ab nahme 
entsprechenden Nachlaß der Anzeigenverwaltung zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich der Anzei-
genverwaltung beruht.

5. Bei Errechnung der Abnahmemengen werden Text – Millimeterzeilen dem Preis 
entsprechend in Anzeigen – Millimeter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich 
in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen 
der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig bei der 
Anzeigenverwaltung eingehen, daß dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluß 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne daß dies 
der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. Textteil – Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens der Seiten an den Text und 
nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen 
Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche von der Anzei-
genverwaltung mit dem Wort “Anzeige” deutlich gemacht.

8. Die Anzeigenverwaltung behält sich vor, Anzeigenaufträge- auch einzelne Ab-
rufe im Rahmen eines Abschlusses- und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertig-
ten Grundsätzen der Anzeigenverwaltung abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder Behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung 
für die Anzeigenverwaltung unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beila-
genaufträge sind für die Anzeigenverwaltung erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufma-
chung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ableh-
nung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck-
unterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert die Anzeigenverwal-
tung unverzüglich Ersatz an. Die Anzeigenverwaltung gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem oder bei unvollstän-
digem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß , in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Läßt die Anzeigenverwaltung eine hierfür gestellte ange-
messene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigma-
chung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsver-
letzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Hand lung sind- auch 
bei telefonischer Auftragserteilung- ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vor-
hersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der Anzei-
genverwaltung, ihres gesetzlichen Vertreters und ihres Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung der Anzeigenverwaltung für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet die 
Anzeigenverwaltung darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Er-
füllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für 
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den vorhersehbaren Schaden bis zur 
Höhe des betreffenden Anzeigenteils beschränkt. Reklamationen müssen – au-
ßer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 
von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber  
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probe abzüge. 
Die Anzeigenverwaltung berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die innerhalb der 
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der An-
zeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wir die Rechnung sofort, mög-
lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an 
laufenden, Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungs-
frist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs kosten 
berechnet. Die Anzeigenverwaltung kann bei Zahlungsverzug die  weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die rest-
lichen  Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist die Anzeigenverwaltung berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

15. Die Anzeigenverwaltung liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbe-
leg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnit-
te, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-
nigung der Anzeigenverwaltung über die Veröffentlichung und Verbreitung der 
Anzeige.

16. Kosten für die Ausfertigung bestellter Druckstöcke, Lithos und Zeichnungen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Ände-
rungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen, hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluß über mehrere Anzeigen 
ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurch-
schnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionssjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte  durchschnittliche Auflage des ver-
gangenen Kalenderjahres um 20% unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn die Anzeigenver-
waltung dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 
gegeben hat, daß dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten 
konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet die Anzeigenverwaltung für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf 
dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen wer-
den vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, 
werden vernichet. Wertvolle Unterlagen sendet die Anzeigenverwaltung zurück, 
ohne dazu verpflichtet zu sein. Die Anzeigenverwaltung behält sich im Interesse 
und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur 
Ausschaltung von Mißbrauch des Zifferndienstes zu Prüf zwecken zu öffnen. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist 
die Anzeigenverwaltung nicht verpflichtet.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz der Anzeigenverwaltung. Gerichtsstand ist der Sitz der 
Anzeigenverwaltung. Soweit Ansprüche der Anzeigenverwaltung nicht im Mahn-
verfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht 
– Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auf-
traggeber nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes gelegt, ist als Gerichts stand der Sitz der 
Anzeigenverwaltung vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen der Anzeigenverwaltung

a. Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch die Anzeigenverwal-
tung rechtsverbindlich. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Gültigkeit. Die 
allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen, die Auftragsbestätigung 
und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. Die allge-
meinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen der Anzeigenverwaltung gelten 
sinngemäß auch für Aufträge von Beiklebern, Beiheftern oder sonstigen tech-
nischen Sonderausführungen.

b. Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, 
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die jeweils gültige 
Preisliste der Anzeigenverwaltung zu halten. Die von der Anzeigen verwaltung ge-
währte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.

c. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die Rechtliche 
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunter-
lagen. Der Auftraggeber stellt die Anzeigenverwaltung von Ansprüchen Dritter 
frei, die diesen aus der Durchführung des Auftrags, auch wenn er storniert wer-
den sollte, gegen die Anzeigenverwaltung erwachsen. Die Anzeigenverwaltung 
ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie 
Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen stornierte Anzeigen, so stehen 
dem Auftraggeber etwaige Ansprüche daraus nur im Rahmen der vorstehend ab-
gedruckten Ziffer 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

d. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern 
werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbung treibende 
bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

e. Bei verspäteter Anlieferung der Druckunterlagen werden die dadurch ent-
stehenden Mehrkosten weiterberechnet. Außerdem kann die Terminüberschrei-
tung Einfluß auf die Plazierung und Druckwiedergabe nehmen.

f. Anzeigenfarben für die gleiche Seite kann nur für Formate ab 2/3 Seite zugesagt 
werden. Ausschluß für redaktionelle Verwendung von Farbe auf der gleichen und 
gegenüberliegenden Seite kann nicht zugesagt werden.

g. Bei Änderung der Anzeigenpreisliste treten die neuen Bedingungen auch bei lau-
fenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinba-
rung getroffen ist.

h. Stornierungen von Anzeigenaufträgen müssen schriftlich bis zum Anzeigen-
schlußtermin vorliegen.

i. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt (zum  Beispiel Arbeits-
kampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energie-
verknappung und dergleichen) – sowohl im Betrieb der Anzeigenverwaltung, als 
auch in Betrieben, deren sich die Anzeigenverwaltung  zur Erfüllung ihrer Ver-
bindlichkeiten bedient – hat die Anzeigenverwaltung Anspruch auf volle Bezah-
lung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% der garantierten 
Auflage erfüllt sind. Bei geringeren Leistungen wird der Rechnungsbetrag im 
gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte Auflage zur tatsächlich aus-
gelieferten Auflage steht.


